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Die Haushaltsplanung Deutschland 2019 
stellt die Fiskalprojektion der Haushalte 
von Bund, Ländern, Gemeinden und So-
zialversicherungen (inkl. ihrer jeweiligen 
Extrahaushalte) auf Grundlage aktueller 
Entwicklungen und Planungen dar. Grund-
lage für die Fiskalprojektion ist der von 
der Bundesregierung am 06. Juli 2018 be-
schlossene Entwurf des Bundeshaushalts 
2019 sowie der von der Bundesregierung 
ebenfalls am 06. Juli 2018 beschlossene  
Finanzplan bis zum Jahr 2022. Entscheidun-
gen, die die Entwicklung der öffentlichen 
Haushalte betreffen, wurden berücksich-
tigt, sofern sie bis zum 19. September 2018 
getroffen wurden. Zusätzlich wurde die 
Auswirkung der Herbstprojektion der Bun-
desregierung berücksichtigt; demnach wird 
im laufenden und auch im kommenden 
Jahr ein Wirtschaftswachstum von real  
1,8 % erwartet. Die deutsche Volkswirtschaft 
wächst somit weiter leicht oberhalb ihres 
Produktionspotentials.

Deutschland erfüllt die Anforderungen 
des Stabilitäts- und Wachstumspakts. 

Der von der Bundesregierung am 06. Juli 
2018 beschlossene Entwurf des Bundes-
haushalts 2019 sowie der von der Bundesre-
gierung ebenfalls am 06. Juli 2018 beschlos-
sene Finanzplan bis zum Jahr 2022, die ohne 

die Aufnahme neuer Schulden auskommen, 
setzen die prioritären haushaltspolitischen 
Beschlüsse des Koalitionsvertrags um. Der 
Koalitionsvertrag umfasst prioritäre Maß-
nahmen u.a. in den zukunftsorientierten 
Bereichen Bildung, Forschung, Hochschulen 
und Digitales, eine Verbesserung der Kin-
derbetreuung sowie umfassende finanzielle 
Entlastungen der Bürger, vor allem von Fa-
milien (vgl. Tabelle 8). Zusätzlich zu den pri-
oritären finanzwirksamen Maßnahmen der 
Regierungskoalition sind in der hier vorge-
legten Haushaltsplanung auch weitere Maß-
nahmen berücksichtigt, wie die steuerlichen 
Entlastungen auch für Bürgerinnen und 
Bürger mit niedrigen und mittleren Ein-
kommen (u.a. Anpassung Grundfreibetrag, 
Ausgleich kalte Progression), die Wieder-
einführung der paritätischen Finanzierung 
in der gesetzlichen Krankenversicherung, 
Maßnahmen zur Stärkung der Chancen für 
Qualifizierung und für mehr Schutz in der 
Arbeitslosenversicherung, die Senkung des 
Beitragssatzes zur Arbeitslosenversicherung 
um insgesamt 0,5 Prozentpunkte, Maßnah-
men zu Leistungsverbesserungen und zur 
Stabilisierung der Finanzen der Gesetzli-
chen Rentenversicherungen sowie Maßnah-
men zur Stärkung des Pflegepersonals. 

Entwicklung der öffentlichen Finanzen in  
Deutschland

Erläuterungen zur „Übersicht über die Haushaltsplanung“ gemäß Verordnung (EU)  
Nr. 473/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2013 und gemäß 
des diesbezüglichen Verhaltenskodexes („Code of Conduct“)
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Kumuliert über den gesamten Projek-
tionszeitraum 2018 bis 2022 (siehe Tabel-
len 1 und 8) führen alle berücksichtigten 
Maßnahmen für sich genommen zu einer 
Reduktion des gesamtstaatlichen Finanzie-
rungsüberschusses um rund 4 % des BIP. Im 
Jahr 2019 ist die Finanzpolitik – gemessen 
an der Veränderung des konjunkturberei-
nigten Primärsaldos – deutlich expansiv 
ausgerichtet (vgl. Tabelle 5a); zugleich 
steigt die Überauslastung der deutschen 
Volkswirtschaft von derzeit 0,5 % des Pro-
duktionspotentials auf 0,7 % im Jahr 2020 
an. Trotz erheblicher Mehrausgaben und 
Mindereinnahmen, die sich aus den oben 
genannten Maßnahmen ergeben, wird der 
Staatshaushalt nicht mit zusätzlichen Schul-
den belastet.

2018 2019 2020 2021 2022
Kumulierter 

Effekt für 
2018 – 2022

– in % des BIP–

Einnahmen 0,0 -0,2 -0,3 -0,5 -0,5 -1,4

Ausgaben 0,1 0,5 0,6 0,7 0,6 2,5

    Laufende Ausgaben 0,0 0,4 0,4 0,5 0,5 1,9

    Investive Ausgaben 0,0 0,2 0,2 0,2 0,1 0,6

Veränderung Finanzierungsüberschuss -0,1 -0,7 -0,8 -1,2 -1,1 -4,0

Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen möglich.

Tabelle 1: 	 Wirkung der prioritären Maßnahmen des Koalitionsvertrags sowie 	
			   weiterer quantifizierbarer Maßnahmen auf den gesamtstaatlichen 	
			   Finanzierungssaldo (geringere Einnahmen (-) / zusätzliche Ausgaben (+) )
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Projektion der Staatsfinanzen

•	 Staatshaushalt von Bund, Ländern, 
Gemeinden und Sozialversicherungen 
2019 mit geringerem Überschuss:  
Im Jahr 2019 wird der gesamtstaatliche 
Überschuss auf rund 1 % des BIP 
sinken, nach rund 1 ½ % des BIP im 
laufenden Jahr. Im Jahr 2019 sowie in den 
Folgejahren wirkt sich insbesondere die 
Umsetzung der prioritären Maßnahmen 
des Koalitionsvertrags und weiterer 
Maßnahmen aus. Die Umsetzung dieser 
Maßnahmen reduziert insbesondere 
den Finanzierungsüberschuss des 
Bundes. In Folge fallen die projizierten 
Finanzierungsüberschüsse in den 
Folgejahren weitestgehend bei Ländern 
und Gemeinden an. 

•	 Mittelfristiges Haushaltsziel 
eingehalten:  
Der um Konjunktur- und 
Einmaleffekte bereinigte, strukturelle 
Finanzierungssaldo wird im Jahr 
2019 bei rund ½ % des BIP liegen. 
Das mittelfristige Haushaltsziel eines 
strukturellen Defizits von maximal 0,5 % 
des BIP wird damit mit einem deutlichen 
Sicherheitsabstand eingehalten. 

•	 Anhaltender Rückgang der Schulden-
standsquote:  
Dank des Finanzierungsüberschusses 
des Staatshaushalts und der sehr guten 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 
wird die Maastricht-Schuldenstands-
quote im laufenden Jahr auf voraussicht-
lich 61 % des BIP sinken. Die weiterhin 
solide Position der öffentlichen Haus-
halte und der geplante Portfolioabbau bei 
den Abwicklungsanstalten wirken sich 
positiv auf die Rückführung der Schul-
denstandsquote aus. Spätestens im Jahr 
2019 wird die 60 %-Obergrenze unter-
schritten werden. Im Hinblick auf Risiken 
sowie Folgen des demografischen Wan-
dels für die öffentlichen Haushalte wird 
damit weiterhin ein Beitrag zur Absiche-
rung der Tragfähigkeit der öffentlichen 
Finanzen geleistet.

Umsetzung der länderspezifischen 
Empfehlungen

Im Rahmen der Haushaltsplanung Deutsch-
land 2019 werden wesentliche Maßnahmen 
dargestellt, die die Umsetzung der länder-
spezifischen Empfehlungen des Rates vom 
13. Juli 2018 adressieren. Die Maßnahmen 
sind im Jahr 2018 und in den Folgejah-
ren wirksam. Die Bundesregierung wird 

2017 2018 2019

– in % des BIP–

Finanzierungssaldo 1,0 1 ½ 1

Struktureller Finanzierungssaldo 1,1 1 ½ ½

Maastricht-Schuldenstand 63,9 61 58

Werte im Projektionszeitraum auf ¼ Prozent des BIP gerundet.

Tabelle 2: 	 Finanzierungssalden und Schuldenstand des Staats
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Tabelle 3: 	 Technische Annahmen

2017 2018 2019

Kurzfristige Zinsen (Jahresdurchschnitt, in %) 0,00 0,00 0,00

US-Dollar/Euro-Wechselkurs (Jahresdurchschnitt) 1,13 1,19 1,16

Wachstum deutscher Absatzmärkte  
(% ggü. Vorjahr)1) 4,8 3 ¾  3 ¾  

Öl-Preis (Brent, USD/Barrel) 54,3 74 76

1) Werte im Projektionszeitraum auf ¼ Prozent gerundet.

Quelle: Herbstprojektion der Bundesregierung zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung vom Oktober 2018.

im Laufe des kommenden Europäischen  
Semesters weiter über die Umsetzung der 
länderspezifischen Empfehlungen berich-
ten. 

Grundlagen der Haushaltsplanung 
Deutschland 2019

Folgende Informationen wurden insbeson-
dere berücksichtigt:

•	 Gesetz über die Feststellung des 
Bundeshaushaltsplans für das 
Haushaltsjahr 2018 vom 12. Juli 2018.

•	 Regierungsentwurf des Bundeshaushalts 
2019 und der Finanzplan bis 2022, die am 
06. Juli 2018 von der Bundesregierung 
beschlossen wurden.

•	 Regierungsentwurf eines Gesetzes zur 
Beitragsentlastung der Versicherten in 
der gesetzlichen Krankenversicherung, 
welcher am 06. Juni 2018 von der 
Bundesregierung beschlossen wurde.

•	 Regierungsentwurf eines Gesetzes zur  
steuerlichen Entlastung der Familien 
sowie zur Anpassung weiterer 
steuerlicher Regelungen, welcher am 
27. Juni 2018 von der Bundesregierung 
beschlossen wurde.

•	 Regierungsentwurf eines Gesetzes 
zur Stärkung des Pflegepersonals, 
welcher am 01. August 2018 von der 
Bundesregierung beschlossen wurde.

•	 Regierungsentwurf eines Gesetzes 
über Leistungsverbesserungen und 
Stabilisierung in der gesetzlichen 
Rentenversicherung, welcher am  
29. August 2018 von der 
Bundesregierung beschlossen wurde.

•	 Regierungsentwurf eines Gesetzes 
zur Stärkung der Chancen für 
Qualifizierung und für mehr Schutz 
in der Arbeitslosenversicherung, 
welcher am 19. September 2018 von der 
Bundesregierung beschlossen wurde.

•	 Ergebnisse des Staatshaushalts 
in den Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen vom 24. August 2018 
(Statistisches Bundesamt).

•	 Herbstprojektion der Bundesregierung 
zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 
vom 11. Oktober 2018, die gemäß 
Vorausschätzungsgesetz (EgVG) und 
Vorausschätzungsverordnung (EgVO) 
von der Gemeinschaftsdiagnose als 
unabhängiger Einrichtung befürwortet 
wurde.
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ESVG- 
Code

2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Index
(2010=100) Veränderung ggü. Vorjahr in % 

1. BIP preisbereinigt, Kettenindex B1*g 113,66 2,2 1,8 1,8 1,8 1,3 1,3

2. Produktionspotential (Mrd. €) 2.919,2 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,5

Beiträge (%-Punkte):        

-Arbeit  0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,1

-Kapital  0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5

-Totale Faktorproduktivität  0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9

3. Nominales BIP (Mrd. €) B1*g 3.277,3 3,7 3,5 3,8 3,7 3,2 3,2

Verwendung des BIP, preisbereinigt, Kettenindex

4. Private Konsumausgaben1) P.3 110,26 1,8 1,6 2,0    

5. Staatliche Konsumausgaben P.3 114,11 1,6 1,4 2,5    

6. Bruttoanlageinvestitionen P.51g 118,21 2,9 3,0 2,7    

7. Vorratsveränderungen  
(BIP-Wachstumsbeitrag) 

P.52 + 
P.53 - 0,1 0,1 0,0    

8. Exporte P.6 133,72 4,6 2,8 3,7    

9. Importe P.7 131,61 4,8 3,6 4,9    

Beitrag zur Zuwachsrate des BIP %-Punkte

10. Inlandsnachfrage  
(ohne Vorräte)

 - 1,8 1,8 2,1    

11. Vorratsveränderungen
P.52 + 
P.53 - 0,1 0,1 0,0    

12. Außenbeitrag B.11 - 0,3 -0,1 -0,2    

2017: Statistisches Bundesamt, Stand: August 2018.
2018 bis 2022: Herbstprojektion der Bundesregierung zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung vom Oktober 2018.

1) Einschließlich privater Organisationen ohne Erwerbszweck.

Tabelle 4a:	 Projektion der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
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Tabelle 4b: 	 Preisentwicklung - Deflatoren

2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Index 
(2010=100) Veränderung ggü. Vorjahr in %

1. BIP 111,76 1,5 1,7 2,0 1,9 1,9 1,9

2. Private Konsumausgaben1) 108,63 1,6 1,7 1,9   

3. HVPI - - -  -   

4. Staatliche Konsumausgaben 113,49 2,2 2,3 2,1   

5. Bruttoinvestitionen 114,67 2,7 2,7 2,5   

6. Exporte 105,78 1,6 1,2 0,8   

7. Importe 102,86 2,6 1,9 1,0   

2017: Statistisches Bundesamt, Stand: August 2018.
2018 bis 2022: Herbstprojektion der Bundesregierung zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung vom Oktober 2018.

1) Einschließlich privater Organisationen ohne Erwerbszweck.

Tabelle 4c: 	 Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt

2017: Statistisches Bundesamt, Stand: August 2018.
2018 und 2019: Herbstprojektion der Bundesregierung zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung vom Oktober 2018.

1) Erwerbstätige, Inlandskonzept nach Definition der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen.
2) Definition der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen.
3) Erwerbslose (ILO) / Erwerbspersonen.
4) BIP (preisbereinigt) / Erwerbstätige (Inland); (2010=100).
5) BIP (preisbereinigt) / Arbeitsvolumen der Erwerbstätigen; (2010=100).

ESVG- 
Code

2017 2017 2018 2019

Niveau Veränderung ggü. Vorjahr in %

1.  Erwerbstätige - Personen1) (Mio.)  44,27 1,4 1,3 0,9

2.  Arbeitsvolumen der Erwerbstätigen2)  

        (Mrd. Stunden)
 60,22 1,3 1,4 0,8

3.  Erwerbslosenquote3) (in %)  - 3,5 3,2 2,9

4.  Arbeitsproduktivität - Personen4)  105,3 0,7 0,4 0,9

5.  Arbeitsproduktivität - Arbeitsstunden5)  107,6 0,9 0,3 1,0

6.  Arbeitnehmerentgelte (Mrd. €; Inland) D.1 1.667,6 4,3 4,6 4,2

7.  Entgelt je Arbeitnehmer (Tsd. €; Inland)  41,7 2,6 2,9 3,1
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Tabelle 4d: 	 Salden der Sektoren

ESVG-
Code

2017 2018 2019

- in % des BIP –

1. Finanzierungssaldo gegenüber der übrigen Welt B.9 8,5 7,5 7,4

davon:     

- Waren und Dienstleistungsbilanz  7,6 7,0 6,5

- Bilanz von Primäreinkommen und Transfers  0,6 1,0 0,9

2. Finanzierungssaldo der privaten Haushalte B.9 5,1 5,0 4,7

3. Finanzierungssaldo des Staats1) B.9 1,0 1 ½  1      

4. Statistische Diskrepanz   - -

2017: Statistisches Bundesamt, Stand: August 2018.
2018 und 2019: Herbstprojektion der Bundesregierung zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung vom Oktober 2018.

1) Werte im Projektionszeitraum auf ¼ Prozent des BIP gerundet.
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Tabelle 5a: 	 Entwicklung der Staatsfinanzen

ESVG-
Code

2018 2019 2020 2021 2022

– in % des BIP–

Finanzierungssalden (B.9) der staatlichen Ebenen1)

1. Staat S.13 1 ½ 1 ½ ½ ½

2. Bund S.1311 ½ ¼ 0 0 ¼

3. Länder S.1312 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼

4. Gemeinden S.1313 ½ ¼ ¼ ¼ ¼

5. Sozialversicherung S.1314 ¼ 0 0 -¼ -¼

Staat insgesamt (S.13)

6. geleistete Vermögenseinkommen D.41 1 ¾ ¾ ¾ ¾

7. Primärsaldo2) 2 ½ 1 ¾ 1 ½ 1 ¼ 1 ½

8. Einmalmaßnahmen und sonstige temporäre  
     Effekte3) 0 0 0 0 0

9. Veränderung des realen BIP (in % ggü. Vj.) 1,8 1,8 1,8 1,3 1,3

10. Potentialwachstum (in % ggü. Vj.) 1,7 1,7 1,7 1,7 1,5

Beiträge (%-Punkte):

-Arbeit 0,5 0,5 0,4 0,3 0,1

-Kapital 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5

-Totale Faktorproduktivität 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9

- in % des Produktionspotentials -

11. Produktionslücke 0,5 0,6 0,7 0,3 0,1

12. Konjunktureller Finanzierungssaldo ¼ ¼ ½ ¼ 0

13. Konjunkturbereinigter Finanzierungssaldo (1-12) 1 ¼ ½ ¼ ¼ ½

14. Konjunkturbereinigter Primärsaldo (13+6) 2 ¼ 1 ½ 1 1 1 ¼

15. Struktureller Finanzierungssaldo (13-8)4) 1 ½ ½ ¼ ¼ ½

1) TR - TE = B.9.
2) Der Primärsaldo wird berechnet als (B.9, Position 1) plus (D.41, Position 6).
3) Ein positives Vorzeichen zeigt defizitreduzierende Einmaleffekte an.
4) Der Anstieg des strukturellen Finanzierungssaldos im Jahr 2022 ist zum Teil technisch bedingt. Die Annahme (gemäß EU-Verfahren)  
    einer am Ende des Projektionszeitraums geschlossenen Produktionslücke impliziert einen Rückgang der derzeit positiven Produkt- 
    ionslücke und damit einen sinkenden konjunkturellen Finanzierungssaldo. Bei gegebenen nominalen Finanzierungssaldo führt dies für  
    sich genommen zu einem Anstieg des strukturellen Finanzierungssaldos.

Werte im Projektionszeitraum auf ¼ Prozent des BIP gerundet.
Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen möglich.
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Tabelle 5b: 	 Entwicklung des Schuldenstands des Staats  
			   („Maastricht“-Schuldenstand)

ESVG-
Code

2018 2019 2020 2021 2022

– in % des BIP–

1. Schuldenstand 61      58 55 ¾      54      52      

2. Veränderung des Schuldenstands -2 ¾  -3         

Beiträge zur Veränderung des Maastricht-Schuldenstands

3. Primärsaldo 2 ½  1 ¾     

4. Geleistete Vermögenseinkommen D.41 -1      - ¾     

5. Sonstige Anpassungen 1 ¼  2      1 ½  1 ½  1 ½  

nachrichtl. 
Impliziter Zinssatz auf Schulden1) 1 ½  1 ½     

1) Approximiert als Verhältnis der geleisteten Vermögenseinkommen zum Schuldenstand des vorangegangenen Jahres.

Werte im Projektionszeitraum auf ¼ Prozent des BIP gerundet. 
Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen möglich.
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Tabelle 6: 	 Gesamtstaatliche Ausgaben- und Einnahmenprojektion bei unveränderter 		
			   Politik*

Staat (S.13) ESVG-
Code

2018 2019

– in % des BIP–

1. Gesamte Einnahmen bei unveränderter Politik TR 45 ½  45 ¼ 

davon:

1.1. Produktions- und Importabgaben D.2 10 ½  10 ½  

1.2. Einkommen- und Vermögensteuern D.5 13 ¼  13 ¼  

1.3. Vermögenswirksame Steuern D.91 0      0      

1.4. Sozialbeiträge D.61 16 ¾  16 ¾  

1.5. Vermögenseinkommen D.4  ½   ½  

1.6. Sonstige Einnahmen1) 4 ¼  4 ¼  

nachrichtl.: 
Abgabenbelastung
(D.2+D.5+D.61+D.91-D.995)2)

40 ½  40 ½  

2. Gesamte Ausgaben bei unveränderter Politik TE3) 43 ¾  43 ¾  

davon:

2.1. Arbeitnehmerentgelt D.1 7 ½  7 ½  

2.2. Vorleistungen P.2 4 ¾  4 ¾  

2.3. Sozialleistungen D.62 + D.632 24      23 ¾  

davon: 
Leistungen bei Arbeitslosigkeit4) 1 ¼  1      

2.4. Zinsausgaben D.41 1       ¾  

2.5. Subventionen D.3  ¾  1      

2.6. Bruttoanlageinvestitionen P.51 2 ¼  2 ½  

2.7. Vermögenstransfers D.9 1 ¼  1      

2.8. Sonstige5) 2 ¼  2 ¼  

* Bei Annahme einer unveränderten Politik sind vor Berücksichtigung der Auswirkungen von Maßnahmen des Haushaltsplans für das 
   Folgejahr die Einnahmen- und Ausgabentrends zu extrapolieren.

1) P.11 + P.12 + P.131 + D.39rec + D.7rec + D.9rec (ohne D.91rec).
2) Dazu gehören: Einzug durch die EU und Anpassungen für nicht eingezogene Steuern und Sozialbeiträge (D.995), sofern angezeigt.
3) TR - TE = B.9.
4) Dazu gehören: Monetäre Sozialleistungen (D.62) sowie soziale Sachleistungen (vom Staat gekaufte Marktproduktion, D.632) bei  
    Arbeitslosigkeit.
5) D.29pay + D.4pay (ohne D.41pay) + D.5pay + D.7pay +P.52+P.53+NP+D.8.

Werte im Projektionszeitraum auf ¼ Prozent des BIP gerundet.
Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen möglich.
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Tabelle 7a: 	 Gesamtstaatliche Ausgaben- und Einnahmenziele

Staat (S.13) ESVG-
Code

2018 2019

– in % des BIP–

1. Gesamte Einnahmen TR 45 ½  45 ¼  

davon:

1.1. Produktions- und Importabgaben D.2 10 ½  10 ½  

1.2. Einkommen- und Vermögensteuern D.5 13 ¼  13 ¼  

1.3. Vermögenswirksame Steuern D.91 0      0      

1.4. Sozialbeiträge D.61 16 ¾  16 ¾  

1.5. Vermögenseinkommen D.4  ½   ½  

1.6. Sonstige Einnahmen1) 4 ¼  4 ¼  

nachrichtl.:  
Abgabenbelastung 
(D.2+D.5+D.61+D.91-D.995)2)

40 ½  40 ½  

2. Gesamte Ausgaben TE3) 43 ¾  44 ¼  

davon:

2.1. Arbeitnehmerentgelt D.1 7 ½  7 ½  

2.2. Vorleistungen P.2 4 ¾  4 ¾  

2.3. Sozialleistungen D.62 + D.632 24      24 ¼  

davon:  
Leistungen bei Arbeitslosigkeit4) 1 ¼  1      

2.4. Zinsausgaben D.41 1       ¾  

2.5. Subventionen D.3  ¾  1      

2.6. Bruttoanlageinvestitionen P.51 2 ¼  2 ½  

2.7. Vermögenstransfers D.9 1 ¼  1      

2.8. Sonstige5) 2 ¼  2 ½  

1) P.11+P.12+P.131+D.39rec+D.7rec+D.9rec (ohne D.91rec).
2) Dazu gehören: Einzug durch die EU und Anpassungen für nicht eingezogene Steuern und Sozialbeiträge (D.995), sofern angezeigt.
3) TR - TE = B.9.
4) Dazu gehören: Monetäre Sozialleistungen (D.62) sowie soziale Sachleistungen (vom Staat gekaufte Marktproduktion, D.632) bei  
Arbeitslosigkeit.
5) D.29pay + D.4pay (ohne D.41pay) + D.5pay + D.7pay +P.52+P.53+NP+D.8.

Werte im Projektionszeitraum auf ¼ Prozent des BIP gerundet.
Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen möglich.
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Tabelle 7b: 	 Bereinigungspositionen zur Bestimmung der Ausgabenreferenzgröße

2017 2017 2018 2019

Mrd. € – in % des BIP –

1. Ausgaben für Unionsprogramme, die vollständig durch  
Einnahmen aus Fonds der Union ausgeglichen werden 3,3 0,1 0      0      

2. Konjunkturbedingte Ausgaben für Arbeitslosenunter- 
stützung 1,9 0,1 0      0      

3. Effekt diskretionärer einnahmeseitiger Maßnahmen -0,8 0,0 0      - ¼  

4. Regelgebundene Einnahmeänderungen 0,0 0,0 0      0      

Werte im Projektionszeitraum auf ¼ Prozent des BIP gerundet.
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Tabelle 9: 	 Abweichungen vom Stabilitätsprogramm vom April 2018

ESVG-
Code 2017 2018 2019

Finanzierungssaldo (in % des BIP) B.9

Stabilitätsprogramm - April 2018 1,1 1      1 ¼     

Übersicht über die Haushaltsplanung 1,0 1 ½  1      

Differenz -0,1  ¾  -½      

Finanzierungssaldo bei unveränderter Politik (in % des BIP)

Stabilitätsprogramm - April 2018 1,1 1      1 ¼       

Übersicht über die Haushaltsplanung  -  1 ¾   1 ½  

Differenz  -   ¾    ¼  

Werte im Projektionszeitraum auf ¼ Prozent des BIP gerundet.
Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen möglich.
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Nationale Kernziele für 2020 Liste der Maßnahmen* Beschreibung der direkten  
Zielrelevanz

Erwerbstätigenquote für 
20 - 64-Jährige: 77 %**

Erwerbstätigenquote für Ältere 
zwischen 55 und 64 Jahren:  
60 %**

Erwerbstätigenquote für Frauen: 
73 %**

Keine Änderungen gegenüber NRP 2018.

FuE-Ausgaben:  
3 % des BIP, davon zwei Drittel 
durch den privaten und ein 
Drittel durch den öffentlichen 
Sektor

Die „Hightech-Strategie 2025“ (HTS) wurde 
am 5. September 2018 vom Bundeskabinett 
als ressortübergreifende Forschungs- und 
Innovationsstrategie beschlossen. Sie soll 
die Menschen durch eine enge Verzahnung 
von Technologieförderung mit Aus- und 
Weiterbildung auf anstehende Veränderungen 
vorbereiten. Mit gezielten Maßnahmen soll 
sie den Transfer von der Grundlagenforschung 
in die Anwendung forcieren. Hierzu soll eine 
offene Innovationskultur etabliert werden, 
die neues Wissen und neue Akteure ins 
Innovationsgeschehen einbindet und Raum 
bietet für kreative Ideen. 

Am 29. August 2018 hat die Bundesregierung 
außerdem die Gründung einer Agentur 
zur Förderung von Sprunginnovationen 
beschlossen. Damit setzt die Bundesregierung 
einen bisher für Deutschland einmaligen 
personenzentrierten Ansatz in der 
Innovationsförderung um: Die Agentur gibt 
innovationserfahrenen Persönlichkeiten aus 
Wissenschaft und Wirtschaft das Vertrauen 
und die Freiräume, um aus einer konsequenten 
Anwendungsperspektive heraus hochinnovative 
Ideen aus Forschung und Entwicklung in 
anwendungsreife Produkte, Prozesse oder 
Dienstleistungen zu überführen.

Treibhausgasemissionen bis 2020 
um mindestens 40 % ggü. 1990 
verringern, bis 2050 um  
80 bis 95 %

Ein leistungsfähiges Stromnetz ist das 
Rückgrat der Energiewende und muss besser 
mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien 
synchronisiert werden. Eine Doppelstrategie 
sieht vor: Zum einen sollen die Bestandsnetze 
optimiert und besser ausgelastet werden, zum 
anderen soll der Netzausbau beschleunigt 
werden.

Gemäß den Festlegungen im 
Koalitionsvertrag wird ein Anteil des 
Stroms aus erneuerbaren Energiequellen 
am Bruttostromverbrauch von etwa 
65% bis 2030 angestrebt (bisher: 
50%). Voraussetzung ist ein weiterer 
zielstrebiger, effizienter, netzsynchroner 
und zunehmend marktorientierter 
Ausbau der erneuerbaren Energien. 
Die Herausforderung besteht in 
einer besseren Synchronisierung 
von erneuerbaren Energien und 
Netzkapazitäten. 

Tabelle 11: 	 Ziele der EU-Strategie für Wachstum und Beschäftigung
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Anteil der erneuerbaren 
Energien bis 2020 auf 18 % des 
gesamten Bruttoendenergiever-
brauchs, bis 2050 auf 60 % und 
im Strombereich auf mindestens 
80 % steigern

Nationale Energieeffizienzziele 
nach dem Energiekonzept der 
Bundesregierung vom  
28. September 2010: Primär-
energieverbrauch bis 2020 um 
20 %, bis 2050 um 50 % ggü. 
2008 senken

Bund und Länder haben sich auf ein 
Maßnahmenpaket zum schnelleren Netzausbau 
verständigt:

•	 Novelle des 
Netzausbaubeschleunigungsgesetzes 
(NABEG 2.0): z.B. Vereinfachung und 
Verkürzung von Verfahren,

•	 Ziele für den Abschluss von 
Genehmigungsverfahren 

•	 Vorausschauendes Controlling

Im Bereich der Energieeffizienz wird der Bund:

•	 eine langfristige sektorübergreifende 
Energieeffizienzstrategie erarbeiten 
sowie den Nationalen Aktionsplan 
Energieeffizienz (NAPE) weiterentwickeln,

•	 das Ordnungsrecht entbürokratisieren 
und vereinfachen und die Vorschriften des 
EnEG, der EnEV und des EEWärmeG in 
einem modernen Gebäudeenergiegesetz 
(GEG) zusammenführen, 

•	 die Förderstrategie weiter umsetzen, 

•	 die erfolgreiche Förderung von 
Energieeffizienzmaßnahmen und den 
Einsatz von erneuerbaren Energien im 
Gebäudesektor z.B. durch das CO2-
Gebäudesanierungsprogramm, das 
Marktanreizprogramm und weitere 
Programme in anderen Sektoren 
fortführen.

•	 Laut Koalitionsvereinbarung ist zudem  
u. a. eine ergänzende steuerliche 
Förderung der energetischen 
Gebäudesanierung angestrebt; bisher ist 
dazu noch keine Entscheidung erfolgt.

Durch eine Verringerung des 
Primärenergieverbrauchs um 50 % 
bis 2050 gegenüber 2008 können die 
Klimaziele bezahlbar erreicht werden. 
Um dieses äußerst anspruchsvolle Ziel 
zu erreichen, müssen in allen relevanten 
Sektoren deutliche Fortschritte 
erzielt werden. Die Energieeffizienz-
Strategie geht daher den Prozess 
sektorübergreifend an, identifiziert und 
bündelt die erforderlichen Maßnahmen 
und Instrumente. Die Strategie ist auf 
eine Gesamtschau bis 2050 ausgerichtet, 
fokussiert allerdings zunächst auf 
einen mittelfristigen Zeitraum bis 2030. 
Zentral ist die Zusammenstellung 
kosteneffizienter effektiver Instrumente 
in einem Aktionsplan NAPE 2.0. Zudem 
soll das „Efficiency First“ Prinzip 
verankert werden. 

Mit dem GEG werden die Anforderungen 
der EU-Gebäuderichtlinie zum  
01. Januar 2019 für öffentliche 
Nichtwohngebäude und zum  
01. Januar 2021 für alle Gebäude 
umgesetzt, wobei die aktuellen 
energetischen Anforderungen für 
Neubau und Bestand fortgelten. Der 
Quartiersansatz wird eingeführt.

Anteil der 30 - 34-Jährigen mit 
einem tertiären oder gleich-
wertigen Abschluss auf 42 % 
erhöhen**

Mit der dritten Programmphase des 
Hochschulpaktes werden Bund und Länder 
bis 2020 ein Studienangebot für 760.033 
zusätzliche Studienanfänger gegenüber dem 
Stand von 2005 bereitstellen. 

Ziel des Hochschulpakts 2020 ist es, 
die Chancen der jungen Generation 
zur Aufnahme eines Studiums zu 
wahren und den notwendigen 
wissenschaftlichen Nachwuchs zu 
sichern. 

Tabelle 11: 	 Fortsetzung
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Über die Gesamtlaufzeit aller drei 
Programmphasen des Hochschulpaktes seit 
2007 werden hierfür einschließlich einer 
Ausfinanzierung bis 2023 insgesamt mehr als 
20 Mrd. € des Bundes und über 18 Mrd. € der 
Länder an die Hochschulen fließen.

Mit dem Qualitätspakt Lehre werden derzeit 
156 Hochschulen dabei unterstützt, die 
Betreuung der Studierenden und die Qualität 
der Lehre zu verbessern. Für dieses Programm 
stellt der Bund in den Jahren 2011 bis 2020 
rund 1 Mrd. € bereit.

Für eine Novellierung des BAföG in 2019 
werden vom Bund für die Haushaltsjahre 2019 
bis 2021 insg. 1 Mrd. € zusätzlich bereitgestellt.

Dabei soll dem wachsenden 
Fachkräftebedarf auf dem Arbeitsmarkt 
begegnet und ein qualitativ hochwertiges 
Hochschulstudium gewährleistet 
werden.

Der Qualitätspakt Lehre trägt zu höheren 
Abschlussquoten an Hochschulen bei.

Anzahl der Langzeitarbeitslosen 
bis 2020 um 20 % ggü. 2008 
verringern**

Teilhabechancengesetz mit den beiden 
neuen Instrumenten „Eingliederung von 
Langzeitarbeitslosen“ (§ 16e-neu) und 
„Teilhabe am Arbeitsmarkt“ (§ 16i) im SGB II.

Kabinettbeschluss: 18. Juli 2018

Inkrafttreten geplant: 01. Januar 2019

Langzeitarbeitslosen sollen 
konkrete Beschäftigungsoptionen 
auf dem allgemeinen und dem 
sozialen Arbeitsmarkt angeboten 
werden. Die Förderung der 
sozialversicherungspflichten 
Arbeitsverhältnisse bei allen Arten 
von Arbeitgebern erfolgt mit einem 
Lohnkostenzuschuss.

Der Bund stellt für den ganzheitlichen 
Ansatz, in den die beiden neuen 
Instrumente eingebettet sind, in den 
Jahren 2018 bis 2022 zusätzlich  
4 Mrd. € im Eingliederungstitel zur 
Verfügung. Die Tranche für das Jahr 2019 
beträgt 900 Mio. €.

Tabelle 11: 	 Fortsetzung

* Das NRP 2018, das im April 2018 an die Europäische Kommission übermittelt wurde, enthält eine umfassende Darstellung zum Stand der 
Umsetzung der EU 2020-Strategie in Deutschland, u.a. auch eine umfassende Maßnahmentabelle (einschließlich Beschreibung und erwar-
teter Wirkung sowie Status und Zeitplan), S. 54 ff. Die Darstellung hier beschränkt sich deshalb auf neue (Planung, Beschluss, Inkrafttre-
ten) und insbesondere haushaltsrelevante Maßnahmen, die 2019 und in den Folgejahren wirksam sind. 
** Ziel bereits erfüllt.
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Schätzmethode Relevante Phase des  
Haushaltsverfahrens

Relevante Merkmale der  
verwendeten Modelle/Techniken Annahmen

Makroprojektion Jeweils vor der  
Schätzung des  
Steueraufkommens

Iterativ-analytischer Ansatz: hierfür 
werden im Kreislauf der Volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnungen ver-
schiedene Partialmodelle eingesetzt.
Die Potentialschätzung erfolgt auf 
Grundlage der von der Arbeitsgruppe 
„Produktionslücken“ des Wirtschafts-
politischen Ausschusses (WPA) der  
Europäischen Union entwickelten und 
empfohlenen Modelle. 

Es werden technische An-
nahmen gesetzt (für Öl- und 
Rohstoffpreise, Wechsel-
kurse sowie Zinsen).

Steuerschätzung Basis für Haushalts-
aufstellung

Projektion auf der Basis gesamtwirt-
schaftlicher Eckwerte sowie Zeitreihen-
fortschreibung

Eckwerte zur gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung, 
Berechnungen zu finanziel-
len Auswirkungen von  
Steuerrechtsänderungen

Finanzielle  
Auswirkungen 
von Steuerrechts-
änderungen

Basis für Haushalts-
aufstellung und für 
Steuerschätzung

Mikrosimulationsmodelle auf Basis der 
Ergebnisse von Steuerstatistiken;  
Berechnungen auf Grundlage makro-
ökonomischer Annahmen

Eckwerte zur gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung

Tabelle 12: 	 Methodische Aspekte
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